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Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr.04/2011 

Sachgebiet 07.3 Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung; 
Arbeitsstellen an Straßen 

Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen 
(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veröffentlicht) 
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3. ARS-Nr. 39/1998 vom 12.10.1998, StB 28/38.59.05/36 Va 98 
4. ARS-Nr. 18/1999 vom 17.08.1999, S 28/38.58.10/38Va 99 
5. ARS-Nr. 04/2008 vom 04.04.2008, S 11/7123.7/2/824616 
6. ARS-Nr. 07/2009 vom 23.06.2009, S 11/7122.3/4-RAA-836092 
7. Schreiben vom 22.10.2009, S 11/7121.6/3-03.409/06/1056581 
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I. Allgemeines  

Der „Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobah-
nen“ wurde durch eine Bund/Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erarbeitet. Er ersetzt die 
„Richtlinien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen“ RBAP 
(ARS 16/1996) sowie die Regelungen zur „Bauzeitverkürzung auf 
Bundesautobahnen“ (ARS 4/2008). Ihre Stellungnahmen und Anre-
gungen im Nachgang zu meinem Schreiben vom 22.10.2009 und den 
gemeinsamen Workshops am 18.03.2010 und am 06./07.09.2010 sind 
bei der Erarbeitung des Leitfadens weitestgehend mit aufgenommen 
worden. 
 
Ziel des Leitfadens ist die Umsetzung eines wirksamen Arbeitsstel-
lenmanagements auf Bundesautobahnen zur weitgehenden Bereitstel-
lung des Verkehrsraums bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit der 
durchzuführenden Arbeiten. Dadurch sollen das Eintrittsrisiko, die 
Dauer und die Auswirkungen von arbeitsstellenbedingten verkehrli-
chen Störungen auf ein Minimum reduziert werden. Der Leitfaden 
enthält Vorgaben für die Planung und Durchführung von Arbeitsstel-
len kürzerer und längerer Dauer sowie ergänzende Hinweise zu den 
einschlägigen Regelwerken und Verfahrensweisen. Er beschreibt die 
Rahmenbedingungen für die Realisierung von technischen und organi-
satorischen Maßnahmen, um den Eingriff in den Verkehrsablauf so 
gering wie möglich zu halten.  
 
Die „Ausführungshinweise zum Leitfaden zum Arbeitsstellenmana-
gement auf Bundesautobahnen“ enthalten ergänzende Hinweise zur 
Anwendung des Leitfadens und werden fortlaufend aktualisiert. Sie 
stehen künftig ebenso wie der Leitfaden unter www.bast.de  Publi-
kationen  Regelwerke zum Herunterladen bereit. 
 
Der Leitfaden sieht die Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen 
von Arbeitsstellen mit Hilfe eines geeigneten Verfahrens vor. Grund-
sätzlich sind IT-gestützte Verfahren einzusetzen. Es ist beabsichtigt, 
bundesweit ein IT-Verfahren zur Bewertung der verkehrlichen Aus-
wirkungen von Arbeitsstellen und zur automatisierten Meldung von 
Baustellen an den BMVBS in der Planungs- und Ausführungsphase in 
Kooperation mit der BASt und unter Beteiligung der Länder zu entwi-
ckeln und den Ländern zur Verfügung zu stellen. Dabei soll auch eine 
Zusammenführung und Vereinheitlichung mit den Meldungen im 
Rahmen des gemeinsamen Baustelleninformationssystems des Bundes 
und der Länder (BIS) erfolgen. Bis zur Fertigstellung des IT-
Verfahrens kann auch das überschlägige, in den Ausführungshinwei-
sen beschriebene Bewertungsverfahren auf Basis der bisherigen Vor-
gaben nach RBAP weiter eingesetzt werden. 
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II.  

Für den Bereich der Bundesfernstraßen führe ich den „Leitfaden zum 
Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen“ sowie die „Aus-
führungshinweise zum Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf 
Bundesautobahnen“ ab sofort ein. Ich bitte die Regelungen auch ent-
sprechend für mehrbahnige Bundesstraßen anzuwenden. 
 
Ich bitte mir von Ihrem Einführungserlass eine Kopie zu übersenden 
und mir bis zum 31.10.2011 zu berichten, wie Sie die Vorgaben des 
Leitfadens in die Praxis umgesetzt haben bzw. beabsichtigen diese 
umzusetzen. Ebenso bitte ich mir die von Ihnen aufgestellten „Sperr-
zeitenkataloge“ bis zum 31.10.2011 vorzulegen.  
 
Die Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau ARS Nr. 16/1996, 
39/1998, 04/2008 hebe ich hiermit auf.  
 
 
III. Hinweise auf ergänzende Regelungen 

Regelungen zu 4-streifigen Querschnitten 

„4s+0“-Verkehrsführungen bei einer befestigten Gesamtbreite 
von 11,50 m (Bild D-2, RSA, Ausgabe 1995) und weniger ha-
ben aufgrund der resultierenden geringen Behelfsfahrstreifen-
breiten bei zunehmenden Breiten der Fahrzeuge Einfluss auf 
das Unfallgeschehen und die Leistungsfähigkeit. Nach Fußnote 
2 der Tabelle D1 der RSA ist eine Behelfsfahrstreifenbreite 
(für den unbeschränkten Fahrstreifen) von 3,25 m anzustreben, 
d. h. z. B. bei einer Verkehrsführung „4+0“ eine Mindestfahr-
bahnbreite von 11,50 m. Zur Berücksichtigung der erforderli-
chen Breite der transportablen Schutzeinrichtung bitte ich, ins-
besondere bei höheren Verkehrsstärken, bei Maßnahmen der 
grundhaften Erneuerung von BAB-Betriebsstrecken bzw. der 
Planung von Ersatzneubauten von Brückenüberbauten an 
BAB-Betriebsstrecken grundsätzlich zu prüfen, ob wirtschaft-
lich vertretbare Möglichkeiten bestehen, eine Fahrbahnbreite 
von 12,00 m - ggf. unter Inanspruchnahme der Verringerung 
anderer Querschnittsabmessungen - zu realisieren. Dies gilt 
insbesondere bei überlangen Baustellen. Hierdurch wird eine 
hinsichtlich der bautechnischen Dauerhaftigkeit der Erhal-
tungsmaßnahme nachteilige „3+1“-Verkehrsführung vermie-
den. 

 
Wahl der Betriebsform 

Arbeitsstellen längerer Dauer sind grundsätzlich mindestens in 
der Betriebsform 2 (Arbeiten an allen Werktagen unter voll-
ständiger Ausnutzung des Tageslichts) zu planen.  
Die Betriebsform 1 (BF 1) kann nur im Einzelfall zur Anwen-
dung kommen, wenn die Behelfsfahrstreifenbreiten des Haupt-
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fahrstreifens 3,25 m und die der übrigen Behelfsfahrstreifen 
mindestens 3,00 m betragen, und wenn eine durchschnittliche 
tägliche Verkehrsstärke (DTV) von 16.000 Kfz je Tag und 
Fahrstreifen nicht überschritten wird bzw. auf Basis eines IT-
gestützten Verfahrens die Bewertung der verkehrlichen Aus-
wirkungen ergibt, dass keine überlastungsbedingten Staus zu 
erwarten sind.  
Intensivere Baubetriebsformen (z. B. BF 4) sind auf hoch be-
lasteten Strecken zur Bauzeitreduzierung anzuwenden und auf 
der Basis von Staugefährdungsbeurteilungen (Leitfaden Zif-
fer 3.1) ein sog. Sperrzeitenkatalog auszuarbeiten. 

 

Geschwindigkeit 

Ich bitte, Arbeitsstellen an Autobahnen gemäß der RSA, Teil 
D Kapitel 2.4.2 (1) grundsätzlich so zu planen und zu gestal-
ten, dass sie mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h sicher be-
fahren werden können. Dies gilt auch für Verschwenkungsbe-
reiche, Einziehungsbereiche und Überleitungen auf Richtungs-
fahrbahnen (Mittelstreifenüberfahrten). Bei ungünstigen geo-
metrischen Voraussetzungen sollen eine Verlegung oder Ver-
längerung der Mittelstreifenüberfahrt geprüft werden. Abwei-
chungen hiervon sind im Rahmen der Meldung zur Baube-
triebsplanung anzugeben und zu begründen. 

 
Bauzeitenermittlung mit „Bauzeitenkatalog“ 

Zur Ermittlung optimierter Bauzeiten von Standardmaßnah-
men der Instandsetzung im Straßen- und Brückenbau hat eine 
Bund/-Länderarbeitsgruppe mit gutachterlicher Unterstützung 
einen „Bauzeitenkatalog“ für Baumaßnahmen an Bundesauto-
bahnen entwickelt. Mit Schreiben vom 14.12.2009 hatte ich 
Ihnen den „Bauzeitenkatalog“ mit der Bitte um probeweise 
Anwendung bei den entsprechenden Maßnahmen übersandt. 
Auf Basis Ihrer Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen 
der durchgeführten regionalen Informationsveranstaltungen 
wurde der Bauzeitenkatalog überarbeitet. Im Ergebnis liegt 
nun eine überarbeitete Version des Bauzeitenkatalogs vor, den 
ich Ihnen als Bestandteil der „Ausführungshinweise zum Leit-
faden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen“ 
zur zukünftigen Anwendung übersende. Der Katalog wird 
auch künftig bei Bedarf fortgeschrieben und optimiert. 
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IV. Meldung zur Baubetriebsplanung incl. Ergänzungsblatt 

Ich beabsichtige, künftig die Meldung im Rahmen der Baube-
triebsplanung mit den Meldungen im Rahmen des gemeinsamen 
Baustelleninformationssystems des Bundes und der Länder (BIS) 
zusammenzuführen und zu vereinheitlichen. 
 
Heute werden, insbesondere auf hoch belasteten Strecken, ver-
stärkt Arbeitsstellen in konzentrierter Form (z.B. Wochenendbau-
stellen) zur Verminderung von Verkehrsbeeinträchtigungen 
durchgeführt. Um einen Gesamtüberblick über die Baustellenab-
wicklung auf Autobahnen zu erlangen, bitte ich mir deshalb künf-
tig alle geplanten Arbeitsstellen mit erforderlichen Verkehrsbe-
schränkungen an 4 oder mehr Kalendertagen in Form des Ar-
beitsstellen-Listenblattes nach den „Ausführungshinweisen zum 
Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobah-
nen“ (Tab. 4 und Bild 1) rechtzeitig, spätestens zwei Monate vor 
Veröffentlichung der Ausschreibung, mitzuteilen. Dabei sollen 
nach Möglichkeit die Arbeitsstellen der jeweils folgenden 12 
Monate enthalten sein, d.h. auch schon geplante Arbeitsstellen 
des Folgejahres.  
 
Zur Verwaltungsvereinfachung entfällt künftig die bisherige Vor-
lage in Papierform sowie die Erteilung des Gesehenvermerks. Ich 
behalte mir die Prüfung im Einzelfall und die Anforderung ergän-
zender Unterlagen zur Plausibilitätsprüfung vor.  
 
Das Listenblatt bitte ich mir mindestens alle drei Monate (zum  
1. März, 1. Juni, 1. Sep., 1. Dez.) als „csv Trennzeichen-
getrennte“-Datei per E-Mail an ref-StB11@bmvbs.bund.de zu 
senden.  
 
Das Listenblatt soll mit den weiteren Lieferungen jeweils ent-
sprechend des Arbeitsablaufes bzw. neuer Planungen kontinuier-
lich fortgeschrieben werden. Die Listenblätter dienen der Doku-
mentation der Umsetzung der Inhalte des „Leitfadens zum Ar-
beitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen“ und finden unter 
anderem im Zusammenhang mit der Erhebung der streckenbezo-
genen Lkw-Maut Verwendung.  
 
Zeitgleich bitte ich, auch das Ergänzungsblatt zum Listenblatt 
„Monitoring-Meldung“ (Tab. 6 und Bild 2) für alle Arbeitsstellen 
mit einer verbleibenden Verkehrsstärke von mehr als 16.000 Kfz 
je Tag und Fahrstreifen sowie für alle Arbeitsstellen mit Fahr-
streifenreduktionen vorzulegen sowie eine Informationsdatei, die 
die Inhalte der beiden vorgenannten Dateien zusammenfasst. Bei 
geplanten und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen sind hier-
bei die geplanten Werte (Anzahl Samstage, wöchentliche Ar-
beitszeit) anzugeben. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind  

 






